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 Veröffentlicht am 08.04.1997

Index

L66203 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

80/06 Bodenreform

Norm

AVG §59 Abs1;

GSGG §2;

GSLG NÖ §2 Abs1;

GSLG NÖ §3 Abs1;

Rechtssatz

Bei der bescheidmäßigen Einräumung eines Bringungsrechtes reicht die Angabe der Breite der davon betro;enen

Fläche aus, um den Eigentümer des belasteten Grundstücks davor zu schützen, daß der Eigentümer des berechtigten

Grundstücks die Flächen mit Fahrzeugen befährt, die breiter als die im Bescheid angegebene betroffene sind.

Schlagworte
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